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Resolution: 
 
 
 
 

 Der Frauenbeirat des Kreises Bad Dürkheim, hat sich in der Sitzung vom 11.05.2015 über die 
allgemeine Situation der Frauenhäuser, die Situation des Dürkheimer Frauenhauses und das 
Gewaltschutzgesetz informiert, und hat auf seiner Sitzung am 24. Oktober 2016, folgende 
Resolution verabschiedet:  
 

 
 

Der Frauenbeirat des Landkreises Bad Dürkheim fordert die grundsätzliche Sicherstellung der 

Finanzierung von genügend Schutzplätzen in Frauenschutzhäusern und der damit verbundenen 

personellen Kosten.  Der Europarat empfiehlt bereits seit 2006, dass der Schutz vor häuslicher 

Gewalt bundesweit einheitlich und einzelfallunabhängig pauschal, mindestens nach dem 

Einheitsschlüssel 1 Schutzplatz pro 7.500 Einwohner/innen finanziert werden soll.  

 

Wir, der Frauenbeirat Bad Dürkheim, erwarten vom Kreis, sich bei den zuständigen, 

übergeordneten Stellen, für die konzertierte, bundeseinheitliche Unterstützung einer 

einzelfallunabhängigen Finanzierung einzusetzen. Es ist zu prüfen, ob in einem 

Finanzierungsmodell Sockelbetrag, Platzpauschalen und Hauskosten den verschiedenen 

staatlichen Ebenen sinnvoll zugeordnet werden könnten, um eine kostendeckende und 

verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern zu gewährleisten. Ebenso würde auf diese Weise der 

Verwaltungsaufwand stark erleichtert. 
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